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 Veröffentlicht am 10.07.1991

Norm

StGB §6 A2

StGB §88

Rechtssatz

Das Tragen einer Kanne heißen Ka5ees in einer Wohnung, in der sich ein fast nacktes Kleinkind mit Hilfe eines

"Laufwagerls" frei bewegen kann, stellt nach allgemeinen Erfahrungswerten einen die Anwendung entsprechender

Sorgfalt gebietenden relevant risikobehafteten Vorgang dar. Einerseits bewegen sich Kleinkinder bekanntermaßen in

jeder Weise unberechenbar, andererseits ist die Gefahr von (allenfalls auch groß>ächigen, schwerwiegenden)

Verbrühungen im Falle eines Kontaktes der empAndlichen Haut eines Kleinkindes mit einer heißen Flüssigkeit

allgemein einsichtig.
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